
 

Sitzungstitel7 2013.0082 1 

Der Grosse Rat 
des Kantons Bern 

Le Grand Conseil 
du canton de Berne 

 
  

 
 
Montag (Nachmittag), 2. September 2013

 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
 
20 2013.0082 Interpellation 036-2013 Haas (Bern, FDP) 
Staatliche Konkurrenz durch das Bundesgericht und Gefährdung von Stellen im Kanton Bern 
 
Vorstoss-Nr: 036-2013   
Vorstossart: Interpellation   
     

Eingereicht am: 21.01.2013   
      
Eingereicht von: Haas (Bern, FDP) 

 

 

(Sprecher/ -in) 

   

 

 

   
Weitere Unterschriften: 2   
    
Dringlichkeit:      
    
Datum Beantwortung: 22.05.2013 

 

 

   
RRB-Nr: 648/2013 

 

 

   
Direktion: JGK    
 

 
Staatliche Konkurrenz durch das Bundesgericht und Gefährdung von Stellen im 
Kanton Bern 
 
Seit 2011 bietet das Schweizerische Bundesgericht den kantonalen Gerichten im Eigen-
bau entwickelte Software-Lösungen an, und das zu reduzierten Preisen (offenbar Be-
schränkung auf Kosten der Installation durch private EDV-Firmen). Das Projekt mit dem 
Label «Open-Justitia» steht unter dem Titel Open-Source-Strategie und soll helfen, öffent-
liche Gelder einzusparen. Auf den ersten Blick scheint dies ein bestechender Gedanke zu 
sein, indem die Kantone nicht Steuergelder an private Entwickler bezahlen müssen für 
Lösungen, die vom Bundesgericht bereits mit (eidgenössischem) Steuergeld entwickelt 
worden sind. 
Bei genauem Hinsehen stellen sich hinsichtlich des Marktauftritts des Bundesgerichts al-
lerdings heikle staatsrechtliche (Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz) und hier vorab 
interessierende ordnungspolitische Fragen. Es ist kaum von der Hand zu weisen, dass das 
Bundesgericht vorliegend mit Produkten, die mit Steuergeldern entwickelt worden sind, 
den Wettbewerb verzerrt sowie private Anbieter preislich unterbietet und aus dem Markt 
drängt. 
Anscheinend führt das Bundesgericht auch Marketing-, Schulungs- und Verkaufsaktivitä-
ten bei Kantonen, Anwaltskanzleien, Universitäten und Behörden durch, um seine Produk-
te zu positionieren und zu lancieren. 
Dem Vernehmen nach realisiert das Bundesgericht aktuell auch Lösungen für die Justiz im 
Kanton Bern. Dies, nachdem dessen Offerte derjenigen eines privaten Anbieters vorgezo-
gen worden ist. 
Der Regierungsrat und die Justizleitung werden daher um die Beantwortung folgender 
Fragen ersucht: 
1. Zu welchem Preis offerierten das Bundesgericht bzw. die ergänzend beigezogenen 
«Installationsfirmen» die Softwarelösung? 

2. Ist die Lösung in Betrieb? Entstehen noch Zusatzkosten? 
3. Welche Kosten entstanden und entstehen dem Kanton Bern konkret? 
4. Wie wird die Gefahr gewichtet, dass sich die Justiz des Kantons Bern technisch in die 
Abhängigkeit seiner übergeordneten Instanz begibt? 

5. Hat der Regierungsrat Kenntnis von diesem Geschäft? 
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6. Wie stellt sich der Regierungsrat zur Problematik, dass der Kanton Bern hier Arbeits-
plätze in der Privatwirtschaft gefährdet, eine fragwürdige Geschäftspraxis unterstützt 
und noch als Steigbügelhalter für eine Marktdurchdringung funktioniert? 

 
Antwort des Regierungsrates 
1. Das Bundesgericht stellt die Open Source Software «Open Justitia» allen Interessierten 
gratis zur Verfügung. Als Integrator für den Kanton Bern konnte der Hersteller der Ge-
richtsapplikation «Tribuna», die Delta Logic AG, gewonnen werden. Die Kosten für die 
Integration von «Open Justitia» wurden mit 70 000 Franken offeriert. 

2. Die Software «Open Justitia» wurde Ende April 2013 auf der Testumgebung erfolgreich 
installiert. Nach Abschluss der Testphase und eventuellen Optimierungen wird «Open 
Justitia» produktiv geschalten. Es zeichnen sich keine Zusatzkosten ab. 

3. Die unter Punkt 1 erwähnten Integrationskosten von 70 000 Franken sind die vollstän-
digen einmaligen Kosten, die dem Kanton Bern entstehen. Die jährlich wiederkehren-
den Wartungskosten für die Applikation «Tribuna» erhöhen sich durch die Integration 
von «Open Justitia» um 25 000 Franken. 

4. Technisch begibt sich der Kanton Bern in keine Abhängigkeit zur übergeordneten In-
stanz. Das Bundesgericht hat bezüglich dieser Software keinerlei Aufgaben und Kom-
petenzen. Beim vorliegenden Programm handelt es sich um eine Open Source Soft-
ware. Das bedeutet, dass jedermann die Software «Open Justitia» kostenlos beziehen 
kann. Die Software wird zukünftig von denjenigen Firmen weiterentwickelt, welche die-
ses kostenlose Programm anwenden und integrieren, also z.B. von der Delta Logic AG. 

5. Ja, der Regierungsrat hat Kenntnis von diesem Geschäft. 
6. Als Alternative zur Software «Open Justitia» wurde die Software «Weblaw» geprüft. Die 
Einführung der Software «Weblaw» hätte einmalige Kosten von 276 000 Franken sowie 
jährlich wiederkehrende Wartungskosten von 75 000 Franken verursacht. Der Kanton 
Bern hat sich daher aus Kostengründen für die Einführung der Software «Open Justi-
tia» entschieden. Vor dem Hintergrund der aktuellen finanzpolitischen Situation wäre 
ein anderer Entscheid nicht zu verantworten gewesen.  

 

 
 
Präsident. Der Interpellant ist von der Antwort der Regierung nicht befriedigt. Er gibt keine Erklä-
rung ab.  
 
 
  

 


